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►AKTUELL: AKTIVRENTE – KLARSTELLUNG DER VERWALTUNGSAUFFASSUNG DURCH DAS FINANZMINISTERIUM

Seit dem 01.01.2026 regelt § 3 Nr. 21 Einkommen-
steuergesetz, dass Arbeitseinkünfte bis 24.000 € pro 
Jahr, die nach Erreichen der Regelaltersgrenze erzielt 
werden, einkommensteuerfrei bleiben. Diese Rege-
lung ist unter dem Begriff Aktivrente bekannt. 
Das Bundesfinanzministerium hat unter dem strapa-
zierten Anglizismus der „Frequently Asked Questi-
ons“ am 06.02.20265 auf seiner Website Teile der 
Verwaltungsauffassung dokumentiert. Die Antwor-
ten gehen auch über das Steuerrecht hinaus und stel-
len z. B. klar, dass die Steuerfreiheit nicht zu einer 
Sozialversicherungsfreiheit führt. Die Regelung greift 
ab dem Monat nach Erreichen der Regelaltersgrenze 
unabhängig davon, ob eine Rente bezogen wird oder 
nicht. Schon aus dem Gesetz ergibt sich, dass der 
Freibetrag von 24.000 € für die Monate gezwölftelt 
nicht gilt, die vor dem Eingreifen der Regelung lie-
gen. Wie im Gesetz beschrieben, muss ein sozialver-
sicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis vor-

liegen, für das der Arbeitgeber auch Rentenversiche-
rungsbeiträge zahlt. Das Bundesfinanzministerium 
meint, dass die Aktivrente ein „monatlicher Steuer-
freibetrag bis zu maximal 2.000 €“ wäre. Nach dem 
Gesetzeswortlaut gibt es allerdings einen Jahresfrei-
betrag, der lediglich für die Zeit vor dem Eingreifen 
der Regelung gekürzt wird. Das Gesetz regelt eine 
Zwölftelung des Freibetrags nur für das Lohnsteuer-
abzugsverfahren, nicht aber für das Veranlagungs-
verfahren. Wenn die Finanzverwaltung die Regelung 
als Monatsfreibetrag interpretiert, sind gerichtliche 
Streitigkeiten vorprogrammiert. 
Persönlich halte ich die Aktivrente für eine system-
widrige Abweichung von der Besteuerung nach Leis-
tungsfähigkeit. Auch wenn es sehr begrüßenswert 
ist, wenn Personen über die Regelaltersgrenze hinaus 
auf dem Arbeitsmarkt aktiv sind, stellt diese keinen 
Sachgrund für eine vom Lebensalter abhängige Be-
steuerung von aktiven Arbeitseinkünften dar. 

►FÄLLIGKEITSTERMINE STEUERN UND SOZIALVERSICHERUNG MÄRZ UND APRIL 2026 
 

S T E U E R A R T F Ä L L I G K E I T 

Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag1 10.03.2026 10.04.2026 

Einkommensteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag 10.03.2026 – 

Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag 10.03.2026 – 

Umsatzsteuer2 10.03.2026 10.04.2026 

Umsatzsteuer-Sondervorauszahlung – – 

Ende der Schonfrist obiger Steuerarten3 13.03.2026 13.04.2026 

Gewerbesteuer – – 

Grundsteuer – – 

Ende der Schonfrist obiger Steuerarten3 – – 

Sozialversicherung4 27.03.2026 28.04.2026 

Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritätszuschlag sind 
zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an Anteilseigner an das zu-
ständige Finanzamt abzuführen. 

 

1 Für den abgelaufenen Monat; bei Vierteljahreszahlern nach Quartalsende für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 
2 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat; bei Vierteljahreszahlern nach Quartalsende (bei Dau-

erfristverlängerung einen Monat später) für das vorangegangene Kalendervierteljahr. 
3 Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfol-

gen, dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt. Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass 
die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt. Die Schonfrist endet damit entsprechend früher. Es 
sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

4 Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats fällig. Um Säumniszuschläge zu 
vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachwei-
se. Diese müssen dann bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit an die jeweilige Einzugsstelle übermittelt werden. Wird die Lohn-
buchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa zehn Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Be-
auftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt. 
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►GRUNDSTÜCKSEIGENTÜMER/VERMIETER 

Lebenslanges Wohnrecht erhöht die grunderwerb-
steuerliche Gegenleistung 
Der Bundesfinanzhof entschied in einem aktuellen 
Urteil: Übernimmt der Käufer eines Grundstücks ein 
persönliches Wohnungsrecht, erhöht sich die Bemes-
sungsgrundlage für die Grunderwerbsteuer um den 
kapitalisierten Wert des Wohnungsrechts. Bei dem 
Wohnungsrecht handelt es sich nicht um eine dau-
ernde Last im Sinne des Grunderwerbsteuergesetzes.  
Die Entscheidung betrifft eine Rechtslage, wie sie 
häufiger bei der Weitergabe von Grundstücken nach 
einem Erbfall in der Erbengeneration anzutreffen ist. 
Ein Erbe wird durch den Erbfall Eigentümer eines 
Grundstücks, das aber von einem Miterben oder 
auch Nichterben genutzt wird und nach dem Willen 
des Erblassers auch auf Lebenszeit weiter genutzt 
werden soll. Im Urteilsfall war für das jetzt veräußer-
te Grundstück fast 20 Jahre zuvor schuldrechtlich ein 
Nutzungsrecht vereinbart und seither durchgeführt 
worden. Der Erwerber musste bei seinem Erwerb 
dieses Wohnungsrecht anerkennen und hatte daher 
nicht nur den vereinbarten Kaufpreis als Gegenleis-
tung an die Verkäuferin zu zahlen, sondern auch die 
Nutzung durch den Wohnungsberechtigten zu dul-
den. Beide Faktoren zusammen ergaben dann die 
Gegenleistung für die Grundstücksüberlassung (§§ 8 
Abs. 1, 9 Abs. 1 Nr. 1 GrEStG). Die Zurückbehaltung 
des Nutzungsrechts in Form des Wohnungsrechts für 
einen Bruder der Verkäuferin ist damit Teil der Ge-
genleistung. Der Gesetzestext spricht insoweit von 
„dem Verkäufer vorbehaltene Nutzungen“. Hier lag 
die Besonderheit der vorbehaltenen Nutzung aller-
dings darin, dass das Wohnungsrecht im Zeitpunkt 
des Abschlusses des Kaufvertrags noch nicht im 
Grundbuch eingetragen worden war, sondern nur 
schuldrechtlich dem Berechtigten zustand. 
Der Bundesfinanzhof sah dies aber nicht als Minde-
rung für die Zurechnung zur Gegenleistung an, weil 
die Verkäuferin die Eintragung im Grundbuch bewil-
ligt hatte, der Antrag beim Grundbuchamt lag und es 
keinen Zweifel an der Wirksamkeit der Vereinba-
rung geben konnte. Weil das Wohnungsrecht nur bis 
zum Tode einer bestimmten Person vereinbart wor-
den war, lag auch keine dauernde Last vor. Dies hat 
der Bundesfinanzhof bereits für einen nicht über-
tragbaren und nicht vererbbaren Nießbrauch in sei-
nem Urteil II 74/63 vom 22.06.1966 entschieden. 

Kürzere Abschreibung bei Immobilien 
Ob sich der Streit mit dem Finanzamt über eine ver-
kürzte Nutzungsdauer einer Immobilie lohnt, hängt 
stark vom Einzelfall ab. Bei älteren, wenig moderni-
sierten Mietobjekten kann eine deutlich höhere AfA 
zu erheblichen Liquiditätsvorteilen führen. Dem ste-

hen die Kosten für ein Gutachten und der Prüfungs-
aufwand gegenüber. 
Bei der Abschreibung von Gebäuden gilt grundsätz-
lich die typisierte Nutzungsdauer des § 7 Abs. 4 
EStG. Wohngebäude werden regelmäßig mit 2 %, 
ältere Gebäude mit 2,5 % und neuere Wohngebäude 
mit 3 % abgeschrieben; hierdurch werden Nutzungs-
dauern zwischen 33 und 50 Jahren unterstellt. Das 
Gesetz eröffnet jedoch ausdrücklich die Möglichkeit, 
eine kürzere tatsächliche Nutzungsdauer zugrunde 
zu legen, wenn diese nachgewiesen wird. Dieses 
Wahlrecht ist in der Praxis seit Jahren umstritten. 
Ausgangspunkt einer aktuellen Entwicklung ist eine 
erst kürzlich veröffentlichte Entscheidung des Bun-
desfinanzhofs. Sie knüpft an das Urteil vom 
28.07.2021 an, mit dem der BFH klargestellt hatte, 
dass der Nachweis einer kürzeren Nutzungsdauer 
mit jeder geeigneten Methode geführt werden kann. 
Der anschließende Versuch der Finanzverwaltung, 
diese Rechtsprechung durch das Schreiben des Bun-
desministeriums der Finanzen vom 22.02.2023 fak-
tisch einzuschränken, ist damit gescheitert. 
Maßgeblich für die verkürzte Abschreibung (AfA) ist 
die voraussichtliche Restnutzungsdauer des Gebäu-
des. Diese kann sich sowohl aus technischen als auch 
aus wirtschaftlichen Gründen verkürzen. Entschei-
dend ist, wie lange das Gebäude objektiv noch sinn-
voll genutzt werden kann; bloße Verkaufs- oder Ab-
bruchabsichten reichen nicht aus. Eine absolute Ge-
wissheit wird nicht verlangt - es genügt eine Progno-
se mit größtmöglicher Wahrscheinlichkeit. 
Der BFH hat bereits 2021 klargestellt, dass kein be-
stimmtes Gutachtenformat vorgeschrieben ist. Das 
Bundesministerium der Finanzen hatte dem im Jahr 
2023 eine enge Auslegung entgegengesetzt. Das Fi-
nanzgericht Münster hat die restriktive Verwaltungs-
linie konsequent verworfen und auch ein modellba-
siertes Gutachten nach der Immobilienwertermitt-
lungsverordnung (ImmoWertV) als ausreichend an-
erkannt (Az. 14 K 654/23). In der Folge wurde das 
BMF-Schreiben aufgehoben. Der schlichte Verweis 
durch den Steuerpflichtigen auf die modellhaft er-
mittelte Gesamt- und Restnutzungsdauer eines Ge-
bäudes nach Maßgabe der betreffenden ImmoWertV 
genüge laut BFH allerdings nicht, um eine kürzere 
tatsächliche Nutzungsdauer nachzuweisen. 

►ARBEITGEBER/ARBEITNEHMER 

Vergütungen aus Genussrechten für Arbeitnehmer 
können als Kapitaleinkünfte besteuert werden 
Wenn ein Arbeitnehmer bei seinem Arbeitgeber Ge-
nussrechte kauft, ist es wichtig, ob die Mitarbeiterbe-
teiligung gewisse Kriterien erfüllt, denn dann kön-
nen Erträge als Kapitaleinkünfte und nicht als Ar-
beitslohn besteuert werden. Genussrechte sind eine 
besondere Form der Unternehmensfinanzierung und 
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gehören zum Mezzanine-Kapital. Mezzanine-Kapital 
ist eine Mischung aus Eigenkapital und Fremdkapital 
(also Krediten). Neben Genussrechten zählen dazu 
z. B. Nachrangdarlehen, stille Beteiligungen und 
Hybridanleihen. Beteiligt sind immer zwei Seiten, 
nämlich der Kapitalgeber (Genussrechteinhaber), der 
Geld zur Verfügung stellt, und das Unternehmen 
(Kapitalnehmer), welches das Geld erhält. Kapitalge-
ber können Mitarbeitende des Unternehmens, pri-
vate Anleger oder professionelle Investoren sein. Ka-
pitalnehmer können alle Unternehmen sein, die sol-
che Rechte ausgeben dürfen. 
Im Streitfall hatte ein Arbeitnehmer Genussrechte 
gekauft. Er zahlte das Geld aus eigener Tasche ein 
und trug auch das Risiko von Verlusten. Die Verzin-
sung hing vom Unternehmenserfolg ab, nicht von 
seiner persönlichen Arbeitsleistung. Das Finanzamt 
wollte die Zinsen wie Arbeitslohn besteuern.  
Der Bundesfinanzhof entschied jedoch, dass diese 
Zinsen Kapitaleinkünfte sind, und damit wie Zinsen 
aus einer Geldanlage zu behandeln sind, nicht wie 
Gehalt. Ausschlaggebend seien dafür eigenes einge-
setztes Kapital, echtes Verlustrisiko, eigenständiger 
Vertrag neben dem Arbeitsvertrag, keine Stimmrech-
te und keine Beteiligung am Liquidationserlös. Das 
habe zur Folge, dass auf solche Genussrechtszinsen 
in der Regel die Abgeltungsteuer gilt.  

►ALLE STEUERPFLICHTIGEN 

Verluste aus Kapitalvermögen: Was Anleger zur 
Verlustverrechnung wissen sollten 
Die steuerliche Behandlung von Kapitalverlusten ist 
komplex. Während die Verlustverrechnung bei Ter-
mingeschäften und wertlosen Kapitalanlagen wieder 
großzügiger möglich ist, bleibt die strikte Trennung 
bei Aktienverlusten bestehen. Entscheidend sind der 
Zeitpunkt der Verlustrealisierung und die frühzeitige 
Beantragung von Verlustbescheinigungen. 
Verluste aus Kapitalvermögen sind steuerlich grund-
sätzlich berücksichtigungsfähig – allerdings nicht 
schrankenlos. Seit Einführung der Abgeltungsteuer 
gilt ein eigenständiger Verlustverrechnungskreis: 
Verluste aus Kapitalanlagen dürfen ausschließlich 
mit positiven Einkünften aus Kapitalvermögen aus-
geglichen werden. Nicht verrechnete Verluste wer-
den vorgetragen. Zusätzlich sieht das Gesetz diffe-
renzierte Verrechnungskreise innerhalb der Einkünf-
te aus Kapitalvermögen vor. Verluste aus der Veräu-
ßerung von Aktien dürfen ausschließlich mit Gewin-
nen aus Aktienverkäufen ausgeglichen werden. An-
dere Kapitalerträge, etwa Zinsen oder Fondsaus-
schüttungen, bleiben insoweit außer Betracht.  
Besonders umstritten waren in den letzten Jahren 
Verluste aus Termingeschäften sowie der Ausfall 
wertloser Kapitalanlagen, etwa bei Insolvenz einer 
Anleihe oder dem Verfall von Knock-out-Zertifika-

ten. Zwischenzeitlich durften solche Verluste nur bis 
zu 20.000 Euro jährlich verrechnet werden. Diese Be-
grenzung ist inzwischen aufgehoben. Verluste aus 
Termingeschäften und aus dem endgültigen Ausfall 
von Kapitalforderungen können aktuell wieder un-
eingeschränkt mit positiven Kapitaleinkünften ver-
rechnet werden.  
Ein steuerlich relevanter Verlust setzt voraus, dass 
der Ausfall endgültig ist. Bei Insolvenzforderungen 
ist dies regelmäßig erst dann der Fall, wenn feststeht, 
dass keine Rückzahlung mehr zu erwarten ist. Die 
bloße Wertminderung genügt nicht. Der maßgebliche 
Zeitpunkt entscheidet darüber, in welchem Jahr der 
Verlust steuerlich berücksichtigt werden kann. 

Einkünfte aus dem Krypto-Lending von Bitcoins 
unterliegen nicht der pauschalen Abgeltungsteuer – 
Revisionsverfahren vor dem Bundesfinanzhof 
Im konkreten Fall erzielte der Kläger im Streitjahr 
2020 Einkünfte aus dem Krypto-Lending in Form 
von Bitcoins. D. h., er stellte seine Bitcoins für einen 
bestimmten Zeitraum anderen Nutzern darlehens-
weise zur Verfügung und erhielt hierfür eine zuvor 
festgelegte Vergütung. Das beklagte Finanzamt be-
handelte diese Vergütung als sonstige Einkünfte ge-
mäß § 22 Nr. 3 des Einkommensteuergesetzes und 
unterwarf sie dem persönlichen Steuersatz des Klä-
gers. Der Kläger begehrte die Anwendung des – in 
seinem Fall günstigeren – Abgeltungssteuersatzes in 
Höhe von 25 % und erhob Klage. 
Seine Klage blieb vor dem Finanzgericht Köln ohne 
Erfolg (Az. 3 K 194/23). Die Vergütungen aus der 
Überlassung von Kryptowerten in Form von Bitcoins 
würden keine sonstigen Kapitalforderungen im Sin-
ne des § 20 Abs. 1 Nr. 7 EStG darstellen, auf die die 
pauschale Abgeltungsteuer von 25 % anzuwenden 
sei. Es handele sich vielmehr um sonstige Einkünfte 
nach § 22 Nr. 3 EStG, die dem individuellen Steuer-
satz zu unterwerfen seien. Nach Auffassung des Se-
nats wird beim Krypto-Lending keine Kapitalforde-
rung, die auf die Zahlung von Geld gerichtet ist, 
überlassen. Kryptowerte würden zwar zunehmend 
als Zahlungsmittel akzeptiert, jedoch sei maßgeblich, 
dass Kryptowerte gerade kein gesetzliches Zah-
lungsmittel darstellten. Denn Gläubiger im In- und 
Ausland mussten (jedenfalls im Streitjahr 2020) 
Kryptowerte in Form von Bitcoins (noch) nicht all-
gemeinverbindlich als Zahlungsmittel akzeptieren. 
Die bloße Ähnlichkeit zu gesetzlichen Zahlungsmit-
teln zwinge nach Auffassung des Finanzgerichts 
nicht zur generellen Ausdehnung des Begriffs der 
Kapitalforderung auf Kryptowährungen. 
Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Die Revision wurde 
vom Kläger beim Bundesfinanzhof eingelegt (BFH-
Az. VIII R 23/25) und ist noch anhängig. Eine Ent-
scheidung des Bundesfinanzhofs hierzu steht derzeit 
noch aus. Bis zu einer höchstrichterlichen Klärung 
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besteht weiterhin Unsicherheit über die richtige ein-
kommensteuerliche Einordnung. 

Finanzamt muss Bescheide bei umfassender Emp-
fangsvollmacht an den Steuerberater zustellen 
Der Steuerberater des Klägers hatte dem Finanzamt 
(unter Angabe der persönlichen Steuernummern des 
Klägers) auf elektronischem Wege eine Vollmacht 
zur Vertretung in Steuersachen nach amtlich vorge-
schriebenem Muster übermittelt. Die Vollmacht lau-
tete auf eine Vertretung in allen steuerlichen und 
sonstigen Angelegenheiten und erstreckte sich auch 
auf die Entgegennahme von Steuerbescheiden und 
sonstigen Verwaltungsakten. Einschränkungen in 
Bezug auf bestimmte steuerliche Angelegenheiten 
oder Zeiträume bestanden nicht. Das Finanzamt 
nahm den Kläger wegen Steuerschulden einer 
GmbH, deren Geschäftsführer der Kläger war, in 
Haftung und übersandte den entsprechenden Haf-
tungsbescheid (unter Vergabe einer neuen Steuer-
nummer) mit Zustellungsurkunde an die private 
Wohnadresse des Klägers. Über einen Monat nach 
Zustellung des Haftungsbescheides legte der Kläger, 
vertreten durch einen Bevollmächtigten, Einspruch 
ein. Hinsichtlich der Fristversäumnis vertrat der Klä-
ger die Ansicht, der Haftungsbescheid hätte wegen 
der eingereichten Empfangsvollmacht an seinen 
Steuerberater übersandt werden müssen. Das Fi-
nanzamt teilte diese Ansicht nicht und verwarf den 
Einspruch wegen Verfristung als unzulässig.  
Das Finanzgericht Münster hob die angefochtene 
Einspruchsentscheidung auf (Az. 13 K 1936/24). Die 
Bekanntgabe des Haftungsbescheides hätte gegen-
über dem Steuerberater erfolgen müssen. Denn ein 
Verwaltungsakt soll dem Bevollmächtigten bekannt-
gegeben werden, wenn der Finanzbehörde eine 
schriftliche oder eine nach amtlich vorgeschriebenem 
Datensatz elektronisch übermittelte Empfangsvoll-
macht vorliege. Im Regelfall bedeute das „Soll“ ein 
„Muss“. Allein aus der Eintragung einer bestimmten 
Steuernummer könne nicht ohne Weiteres geschlos-
sen werden, dass sich die Vollmacht nur auf solche 
Steuerangelegenheiten beziehen solle, die unter jener 
Steuernummer bearbeitet würden. Entsprechend hät-
te das Finanzamt die Empfangsvollmacht auch für 
das Haftungsverfahren des Klägers beachten müs-
sen, denn die Empfangsvollmacht sei ohne Ein-
schränkungen erteilt worden und habe für sämtliche 
– auch sonstige - Verwaltungsakte gelten sollen, die 
den Kläger betreffen. Für die Berücksichtigung der 
Empfangsvollmacht sei unerheblich, ob das Finanz-
amt organisatorisch und technisch in der Lage sei, 
bestehende und bekannte Vollmachten stets bei neu 
vergebenen Steuernummern zu erfassen. Mangels 
wirksamer Bekanntgabe sei die Einspruchsfrist nicht 
in Gang gesetzt worden, weshalb das Finanzamt den 
Einspruch zu Unrecht als unzulässig verworfen habe. 

►UMSATZSTEUER 

Pflicht zur Ausstellung von E-Rechnungen: erste 
Übergangsphase noch bis 31.12.2026 
Der B2B-Bereich (Business-to-Business) beschreibt 
die Geschäftsbeziehungen zwischen zwei oder mehr 
Unternehmen. Seit dem 01.01.2025 besteht die grund-
sätzliche Verpflichtung, bei Vorliegen der Vorausset-
zungen im B2B-Bereich Rechnungen in einem struk-
turierten elektronischen Format zu erstellen und zu 
versenden. Nach einem Jahr ist es nun Zeit für ein 
Zwischenfazit zur Umsetzung in der Praxis.  
Die Pflicht, E-Rechnungen empfangen zu können, 
besteht bereits jetzt für jedes inländische Unterneh-
men. Dafür genügt im Prinzip ein E-Mail-Postfach. 
Hinsichtlich der Pflicht, selbst auch E-Rechnungen 
ausstellen zu müssen, läuft die erste Übergangsphase 
noch bis 31.12.2026. Bis dahin ist der Versand von 
Papierrechnungen oder von Rechnungen in anderen 
Formaten noch möglich, sofern der Empfänger (kon-
kludent) zustimmt. Ab dem 01.01.2027 müssen nur 
Unternehmen mit einem Jahresumsatz in 2026 von 
mehr als 800.000 Euro zwingend E-Rechnungen ver-
senden. Für alle anderen Unternehmer gilt die voll-
ständige Pflicht zur Erteilung von E-Rechnungen erst 
ab 01.01.2028. Bis dahin sollten alle technischen 
Schwierigkeiten gelöst sein. Die Übersendung von 
Papier- oder PDF-Rechnungen ohne strukturierte 
Daten ist dann nicht mehr zulässig. Lediglich Klein-
betragsrechnungen (bis 250 Euro), Rechnungen von 
Kleinunternehmern oder Rechnungen an private 
Endkunden (B2C) müssen nicht in einem E-
Rechnungsformat erstellt und versendet werden.  
Obwohl es EU-weit Normen gibt (EN 16931), berich-
ten Unternehmen, dass unklare Anforderungen und 
Validierungsregeln bestehen. Bemängelt wird auch, 
dass unterschiedliche Standards zwischen E-
Rechnungspflicht nach Umsatzsteuerrecht und ande-
ren Vorschriften bestehen. Da die Umstellung oft 
Investitionen in Software, Schulung oder externe Be-
ratung verursacht, erscheint der Aufwand gerade bei 
kleineren Firmen, die nur wenige Rechnungen erstel-
len, unverhältnismäßig hoch.  
Zusammengefasst ist zu sagen, dass die Vorteile der 
E-Rechnung eindeutig auf der Hand liegen, weil sie 
sowohl in den Unternehmen als auch in der Finanz-
verwaltung den Verwaltungsaufwand deutlich redu-
ziert und damit zum Bürokratieabbau beiträgt. So-
bald eine Lösung eingerichtet ist, sinkt der Aufwand 
massiv. Positiv ist zu berichten, dass es lediglich 
technische Hürden gibt bzw. nur eine mangelnde 
Systemintegration noch Schwierigkeiten bereitet. 
Hinweis: Unternehmen sollten ihre Verfahrensdo-
kumentation (GoBD) an die E-Rechnungspflicht an-
passen und sicherstellen, dass strukturierte Daten-
sätze revisionssicher archiviert werden. 


